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 Richtlinie 
"Effiziente Nährstoffnutzung" 
Förderung der Separation von Gülle 

 

 

 
 
 Ab 2024 werden in Nidwalden neue kantonale Massnahmen zur Förderung der Landwirtschaft 

umgesetzt. Diese Massnahmen haben zum Ziel, die Nidwaldner Landwirtschaftsbetriebe bei der 
ökonomischen wie auch ökologischen Entwicklung zu unterstützen. Eine dieser Massnahme un-
terstützt die Separation von Gülle. 
 

 

  
Ziel 
Gülleseparatoren trennen die flüssigen von den festen Stoffen der Gülle. Die festen Stoffe müssen zuerst im Boden 
umgewandelt werden, bevor sie für die Pflanzen verfügbar sind. Nicht so bei den flüssigen Bestandteilen, sie ziehen 
schnell in den Boden ein und geben ihre Nährstoffe unverzüglich an die Pflanzen ab. Dadurch können die Nährstoffe 
effizienter verwertet werden. Die festen Bestandteile können gezielt zum Humusaufbau oder innerbetrieblich genutzt 
werden. Zudem lässt sich separierte Gülle einfacher mit emissionsmindernden Applikationsverfahren ausbringen. 
 
Beiträge 
Der jährliche Beitrag beträgt Fr. 20.- je massgebende Grossvieheinheit Rinder und Schweine gemäss DZV. 
 
Voraussetzungen 
Es muss mindestens die Hälfte der auf dem Betrieb anfallenden Gülle vom 1. Sep-
tember des Vorjahres bis zum 31. August des Beitragsjahres separiert werden.  Bei-
tragsberechtigt sind nur Personen, die gemäss Bundesrecht beitragsberechtigt sind. 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt im Rahmen der Betriebsstrukturdatenerhebung. 
 
Aufzeichnungen & Kontrollen 
Der Einsatz des Gülleseparators ist bei Zumiete durch Abrechnungen oder einen 
Kaufbeleg des Separators zu belegen. Die Belege sind mindestens vier Jahre aufzu-
bewahren. Diese können jederzeit durch das Amt für Landwirtschaft eingefordert 
werden. 
 
Abmeldung 
Eine Abmeldung muss während der Herbsterhebung gemäss DZV erfolgen.   
 

 

Gülleseparator 
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